
 
Bekanntmachung 

Vorkaufssatzung 

Satzung der Stadt Sundern (Sauerland) über ein ge-

meindliches Vorkaufsrecht für die Innenstadt Sun-

dern nach § 25 Baugesetzbuch (BauGB) vom 

30.09.2021 

 
Aufgrund des § 25 Absatz 1, Satz 1, Ziffer 2 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 
2020 (BGBI. I S. 1728) und des § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) 
hat der Rat der Stadt Sundern (Sauerland) am 
02.09.2021 folgende Satzung zur Begründung eines 
besonderen Vorkaufsrechts für den Bereich der Innen-
stadt Sundern beschlossen: 

 
§ 1 

Städtebauliche Maßnahme 

(1) Die Stadt Sundern hat im Rahmen des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept „InSEK Innenstadt Sundern 
2025“ eine Bestandsanalyse erstellt sowie einen Rah-
menplan und ein Handlungskonzept für die Innenstadt 
entworfen. Mit dem InSEK verfolgt die Stadt Sundern 
das Ziel, die Innenstadt mit den bestehenden Nutzun-
gen in einem beschriebenen Umfeld und unter Beach-
tung festgelegter Leitbildvorgaben nachhaltig zu opti-
mieren und weiterzuentwickeln. In dem Stadtentwick-
lungskonzept werden die Ziele und Leitlinien der Innen-
stadtentwicklung, die daraus abgeleiteten Leit- und Im-
pulsprojekte sowie weitere Projekte von der Zieldefini-
tion bis zur Maßnahmenentwicklung und den bei der 
Umsetzung zu beachtenden Aspekten detailliert be-
schrieben. Zusätzlich werden Projekte und Einzelmaß-
nahmen vorgestellt, die vor dem Hintergrund der be-
grenzten Ressourcen nachrangig angegangen wer-
den. Das InSEK umfasst den Bereich der Innenstadt 
Sundern. 
 
(2) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung im Bereich Innenstadt erlässt die Stadt 
Sundern für das Maßnahmengebiet eine Vorkaufssat-
zung. 
 

§ 2 

Räumlicher und Sachlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Vorkaufssatzung 
umfasst die Fußgängerzone mit anliegenden Grund-
stücken, die Parkplatzplatzflächen sowie die Röhr mit 
angrenzenden Flächen bis zur Umgehungsstraße. 

Ausgenommen sind die Grundstücke im Geltungsbe-
reich der bereits rechtswirksamen Vorkaufssatzung 
„Franz-Josef-Tigges-Platz“. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem in der Anlage 
1 zu dieser Satzung beigefügten Lageplan dargestellt. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 

Besonderes Vorkaufsrecht 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufssat-
zung steht der Stadt Sundern nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB ein Vorkaufsrecht an den darin liegenden un-
bebauten und bebauten Grundstücken zu. 
 
(2) Sofern für die Grundstücke im räumlichen Geltungs-
bereich dieser Vorkaufssatzung ein allgemeines Vor-
kaufsrecht nach § 24 Abs. 1 BauGB besteht, findet 
diese Satzung keine Anwendung. 
 
(3) Die Eigentümer/innen der unter das Vorkaufsrecht 
dieser Satzung fallenden Grundstücke sind verpflich-
tet, der Stadt Sundern den Abschluss eines Kaufvertra-
ges über ihr Grundstück unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung in Kraft. 
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Anlage 1 - Lageplan 

 
 
Die Vorkaufssatzung wird ab sofort in der Stadtverwal-
tung Sundern (Sauerland), Verwaltungsgebäude Rat-
hausplatz 1, 59846 Sundern, Fachbereich 3, Abt. 3.1 
Stadtentwicklung und Umwelt, 3. Obergeschoss, wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Satzung im 
Internet unter  

www.sundern.de 
>Rathaus & Politik >Stadtentwicklung & Stadtplanung 
>Informelle Planung 

einzusehen. 
 
Hinweis auf 215 Abs. 1 BauGB 
Unbeachtlich werden 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Stadt Sundern unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der Satzungsbeschluss sowie die aufgrund des Bau-
gesetzbuches erforderlichen Hinweise werden hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Stadt 
Sundern, Rathausplatz 1, 59846 Sundern, geltend zu 
machen. 
 
Sundern (Sauerland), den 30.09.2021 
Der Bürgermeister 
gez. Willeke 
 


